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Artikel G: Annahme, Ratifikation und Inkrafttreten des Verfassungsvertrags

(1) Dieser Verfassungsvertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien
gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regie-
rung der Italienischen Republik hinterlegt.

(2) Für Mitgliedstaten, die ratifiziert und hinterlegt haben, tritt dieser
Verfassungsvertrag tritt am Tag nach Hinterlegung von vier Fünfteln der ratifizierten
Vertragsurkunden in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind, oder
andernfalls am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden
Monats.

(3) Falls nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung des Verfassungsvertrags
vier Fünftel der Mitgliedstaaten den Verfassungsvertrag ratifiziert haben und in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten sind, so befasst sich der
Europäische Rat mit der Frage. ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verfassung noch nicht alle
Mitgliedstaaten ratifiziert haben, müssen diese Staaten entscheiden, ob sie Mitglieder der
Union auf Basis dieser Verfassung sein wollen – diesfalls müssen sie binnen eines weiteren
Jahres diese Verfassung ratifizieren - oder aus der Union austreten wollen. Mangelnde
Ratifizierung in der angegebenen Frist gilt als Austrittserklärung im Sinne des Artikel 46.

Explanation (if any) : Für den Ratifikationsvorgang bei dieser Verfassung gelten die hier
vorgeschlagenen Bestimmungen ohnehin noch nicht. Für künftige Verfassungsänderungen sollte
jedoch ein modus gefunden werden, der die Ungewissheit der möglichen Nicht-Ratifikation in
einzelnen Mitgliedstaaten durch entsprechende Regeln zu vermeiden hilft.


